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Nr· L Wertes-Imm- den 13. upric 1905.
,

LandrätlicheBekanntmachungen
Nr. 1. Marienburg, den 14· April 1905.

Es sind gewähltund bestätigtworden:
«

S. Zu Gemeindevorsteherm
- HofbesitzerJohannes Bergmann aus Warnun,

. Gutsbesitzer Johannes Wiehler aus Kletiendorf,

HofbesitzerD. van Riesen aus Tralau,
. Besitzer Jakob Neufeld aus Neuteicherwalde.

b. Zu Schöffenz
. Gutsbesitzer Richard Wiehler aus Parwark,
. Gutsbesitzer Ludwig Goehrtz aus Ließau,

.-Hofbesitzer Heinrich Penner ans Thiergart,
. Gutsbesitzer Johannes Kielmann aus Pruppendorf,

RentengutsbesitzerWilhelm Grau aus Klettendorf,

. Besitzer Gottfried König aus Cronsnest,
. HofbesitzerGustav pr;aus Warnun.

Nr. 2. Marienburg, den 14. April 1905.

Der Herr Ober-s Präsident hat angeordnet,v daß der § l

der Polizeiverordnung über die Bezeichnung der Fuhr-werte
vom 15. Mai 1899 (A.B1.S. 206) von den Polizeibehörden
als erfiillt anzusehenist, wenn Geschäftswageneingetragener

Firmen den Namen der Firma, statt des »Vor- und Zunamens
des Besitzers«auf den Wagentafeln führen-

Nr. Z. Marienburg, den 12. April 1905.

Der Herr Minister des. Innern hat«"«,demVerein zur

Förderungder Pferde· undIViehzucht in den Harzlandschaften
zu Quedlinburg die Erlaubnis "erteilt, in diesemJahre«wieder-

um eine öffentliche Verlosnng von Pferden, Wagen, Fahr-

riideru, Silber, Wirtschaftsgegenständenusw. zu veranstalten
und die Lose in der ganzen Monarchie zuTIvertreiben

A

Gs sollen 50 000 Lose zu jegl Je ausgegeben werden

und 1500 Gewinne im Gesamtwertejvonsts 000 Jeszurslussi
spielunggelangen.

Nks 4« Marienburg, den 12. April 1905.

Es ist zur Sprache gebracht, daß die den Gemeinden

ausgehändigtenQuartierbefcheinignngen, trotz der aufge-
druckten Anweisung, daß sie bis zu «

einem bestimmten Tage
bei den Kassenverwaltungen der Truppen zur Zahlung der

Entschädigungeingehen sollen und trotz des-mündlichenHin-

weises hierauf vielfach verspätet,oft: erst: nachEmehrmaliger
Erinnerungeingesandt worden sind.

Die Ortsbehdrden werden ersucht, für die Folge die

Quartierbescheinigungensofort nach Empfang an die betreffenden

Kassenverwaltungeneinzureichen.

NR s- Marienburg, den 10.TApril-1905.
Die Wahl des HosbrsitzersJakob Reimer aus Rückenau

Ast-wis-

Amen-dorte-

eum Mitglied des schnlvorftandes der evangelischenSchule
dortselbstwird hierdurch bestätigt.

Nachdemdurch den Ansbrnch der epidemischen Genick-

ftarre im RegierungsbezirkMarienwerder die Gefahr des Anf-
tretens dieser Krankheit auch im hiesigenBezirk nahegeriicktist,
bringe ich die unten abgedrucktePolizeiverordnung vom 1. März

"

1889 —- Amtsblatt S. 82 — in Erinnerung.
Gleichzeitig wird den Herren Aerzien nahe gelegt-»auch

der Genickstarre verdächttce Krankbektszlle im Interesse
möglichst frühzeitig-ZusanitätspolizeilichenEinschreitens der

Polizeibehörde anzuzeigen.
»

Der Laudrat.

Auf Grund der Z§ 137Xund 139 des Gesetzesüber die

allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G.-S«
S. 195 E) und der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die

Polizei-Verwaltung vom Il. März 1850 (G«-S, S· gkzz
wird in Ausführung der Vorschrift des durch die Allerhdchfte
Ordre vom 8. August 1835 genehmigten Regulativs über die

sanitätspolizeilichenVorschriften bei ansteckenden Krankheiten
(G.-S. S. 240) für den Umfang der Provinz Westpxexßm
unter Zustimmung des Provinzialrats Folgendes vewkduktz

§ 1. Den Aerzten liegt die Verpflichtung ob, jeden z-

ihrer Kenntnis gelangten Fall der unter dem Namen »Gehirn-
Rückenmarkshautscbntziindungoder Kopfgenickkrampf«sOhng-
gitis oerebrospinalis) vorkommenden Krankheit ungesäumt
der Ortspolizeibehördedes Ortes, an welchem derselbe vorge-
kommen ist, anzuzeigen. .

§ 2. Die erkrankten Personen sind, soweit als tunlich
von anderen abgesondertzu halten.
§ 3. Kinder aus einem Hausstande, in welchem ein

Fall der Krankheit besteht, sind vom Schulbesuch fern zu halten.
§ 4. Die Krankenzimmer, die Auswursstoffe, die Wäsche

(namentlichauch Schnupftücher),Kleider und die während der

Erkrankung benutzten sonstigen Effekten des Kranken sind voll-

ständig zu reinigen und zu desinfizieren.
§ 5.— Die Nichtbefolgung dieser Verordnung Zwirdmit

Geldstrafe bis zum Betrage von 60 Je bestraft. «

§ 6. GegenwärtigeVerordnung tritt sofort in Wirksamkeit.
Danzig, den l. März 1889.

Der Ober-Präsident
Wirkliche Geheime Rat. von Leipziger.

Bekanntmachungenanderer Behörden
Nr. 2. Die Termine zur Abfiihrnng der Steuern und

Renten (Rezepturtage) werden für die-Zeit vom l. April 1006

bis 31. März 1906 anberaumt: -

Für den Schönaner Winkel: «Gnofau,Altweichseh
Viesterselde,Kunzendorf, Gr. Montan, Kl. Montan, Schonun,
Wernersdorfz Mielenz, Altmiiusterberg, Simonsdorf, Ilienam
Trappenfelde, Nenkau, Heubuden, Pieckel, auf den «16.Mai.
Is. August, lex November 1905 und IS. Februar, nos. —

Fiir den LichtenausNeuteicher Winkel: Vogelsang,Damm-i
felde,Stadtfelde, Hoppenbruch,Gr.Lichteuau,Kl.-Lichtenau,8ießau,



"

Damerau,EBarendt; Palfchan, Pordenan, Nenteichsdorf, Team-

venan, Parschan, Prangenan, Nenkirch, Schönborft,Bemeska
Mieran, Nenteicherbinterfeld nnd Nenteicherwalde auf den 17.

Mat, 17. Augen«20. November 1905 und 17. Februar 1906.

Für den Lefewitzee Winkel: Schl. Kalthof, Lesen
Kaminke, Herrenbagem Warnun, Tralan, Eichsoalde,Beodfack.

Lindenan, Gr. Lesen-itz, Kl. Lesewitz,Hilbftadh Nieban, Schad-
walde, Blnmstein, Tannfee, Tragheicn, Jrrgang nnd Wievan
auf den 18. Mai, 18. August, 21. November 1905 nnd
19. Februar 1906.

»

. Für die Ortschaften des kleinen Werders Sandhof,
Liebentbal, Lindenwald, Tbörichtbof,Königsdorf,Rothebnde,
Jonasdorß Katznase, Sommer-am Altfelde, Schlablan, Kykoit,
Fischau, Fischanerfelde,Pr. Königsdort,German, Schöxwiefe,
Penvpendorf, Klettendorf, Parwark, Notz—kndorf,Reichfelde,
Klakendorf, Pr. Rosengartb, Thiergart, Thieraartsfelde und

Stalle auf den 22. Rai, 19. Angnst, 23.. November 1905

und 20. Februar 1906. X

-

. Für die Ortschaften der Marienbneger Niedernng
nnd die Stadt Nenteich,- Camvenan, Eronsnefh Sorgenort,
Angststwalde, Baum-, Ho«henwalde,Wengeltoalde, Rolenort,
Reichborst,. Wengeln, SchwansdorßKuckuck,ThienddorßEichen-
borst, Altrosengart, Maria-hof, und Stadt Nenteich anf den

23. Mai, 21. August, 24. November 1905 nnd 21.

Februar 1906.
-

"

-

Für das Tiegenböfer, das Varenböfer nnd das
I

Scharpanet Gebiet, Rückenan,Marienan, Tiege, Labekopv,
Nennbnben, Schönste,Schöneberg,Nenmünsterberg,Briareus-ob
Fürstenwerder, Bärwalde, Vierzebnbnben, Vogtei, Altebabke,
Beyercborsh Holm, Hornlampe, Küchwerder,Kalteberberge,
Rebwalde, Scharan, Jankendorf, Brnnan, Latenwalde nnd

Tiegenort, auf den 24." Mai, 22. August, 25. November

1905 nnd 22. Februar 1906.
,

,

Für die Petershagenee Niedernng, die Tiegenböfer

Niedernng nnd dieIStadt Tiegenbof, Petersbagem Pletzendorf,
.Reinland, « Altendorf, Stobbendorf, Platenbof, Siebenbuben,
Orloff, Orlofferfelde, PietzlendorßReimerstoalde, Tiegenbagen,
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und Tiegenbof anf den 25. Mai, 23. August, 27. November,
1905 und 23. Februar 1906. Die Abfertignng erfolgt in

den Stunden von 8 biz 12 Uhr Vormittags.
Die Herren Stenererbeber werben ersucht, diese Termine

einzuhalten «

Bei jeder Zahlung von Steuern ist der Kasse der von

dem Herrn Ortserbeber unterschriftlichvollzogene Lieferzettel
vorzulegen. »

Jeder Geldfendnng .mnß«das Bestellgeld beigefügtsein;
dasselbe beträgt für eine Postanweifnng 5 ö, für einen Brief
mit Werianaab- bis 1500 M 5 ««;),über 1500 A bis
3000 Je 10 »z.

Die Kreiskasse ist nachmittags nnd am letzten
Tage jeden Monats, sowie des Jahresabfchlnsses
wegen an den Tagen vom 27. bis 30. April ge-
schlossen. -

Die gewöhnlichenDienstftnnden sind in der Zeit vom

I. April bis 1. Oktober von 8 bis.1 Uhr, und in der Zeit
vom 1.«Oktober bis I. April von 872 Uhr vormittags bis
1 Uhr nachmittags mit Ausnahme der Freitage nnd Sonn-

abende, an denen die Kasse nur bis 11 Uhr vormittags ge-

öffnet ist.
Marienburg, den ..15. April 1905.

KöniglicheKreislassr.

Der Plan über die ErrichtnngoberirdifcherNr. 3.

LTelegraphenlinien auf den Wegen von Klettenborf nach
Schöiiwiesennd Pr. Königsdorf nach German Babnhof liegt
bei dem Postamt in Altfelde ans.

Danzig, den 8. April 1905.
· Kaiserliche Ober-Postdirektion.

Unter dem Schweinebestande des Hofbesitzerz
Anton Woelcke zu Orloff ist die Schweinefenche ausge-
brochen. Die Schatz- nnd Sperrmaßregelnsind angeordnet.

Tiege, den 14. April 1905.

.
Der Nmisvorsteber.

—

DrnckyvonT. Halb - Hartenbnra


